
rechtliche Nachfrage, Zuschaltung Videokonferenz,
wenn Schüler*in zum Beispiel auf Kur ist
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Zitat von Susannea

Wenn der Lehrer einverstanden ist und Schüler weder in Bild (Kamera eben nach vorne
auf Tafel, keine Schüler dort) noch Wort (Lehrer Headset mit Rauschunterdrückung)
vorkommen, sollte das kein Problem darstellen. Heißt aber einige Einschränkungen für
den Unterricht.
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Seite 3 zweiter Absatz.

Ich weiß nicht, was aus dem Antrag geworden ist. Selbst, wenn er mit der Regierungsmehrheit
verabschiedet worden wäre, müsste natürlich erst gesetzlich die Grundlage für den Einsatz
geschaffen werden. Das kann dauern.
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